RUDERORDNUNG

Vorwort
Die Ruderordnung des Clubs ist verbindlich für alle im Club rudernden Mitglieder und Gäste. Sie dient der Sicherheit des Ruderbetriebes, der Einhaltung der auf dem befahrenen Gewässer geltenden Vorschriften und dem Erhalt von Booten und Material.

Grundsätzliches:
§ 1 Den Anweisungen von Vorstand, Trainern und Übungsleitern ist Folge zu leisten.
Trainer und Übungsleiter sind namentlich am Schwarzen Brett aufgeführt.

§ 2 Für Ruderer unter 18 Jahren, die alleine ohne Aufsicht rudern wollen, ist die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern sowie die Genehmigung des Vorstands erforderlich (Formblatt!).
Jedes Club-Mitglied hat das Recht eigenständig zu rudern, sofern es die Anfängerausbildung durchlaufen hat und sicher schwimmen kann. Alle Ruderer ohne ausreichende Schwimmfähigkeiten tragen ganzjährig eine geeignete Rettungsweste.
Die Boote, in denen gerudert werden darf, sind in einer Liste am Schwarzen Brett aufgeführt.

§ 3 Das Rudern hat in einer vollständigen (Hemd und Hose) und zweckmäßigen Sportkleidung zu erfolgen, die aus Sicherheitsgründen auch aus der Ferne gut sichtbar sein muss. Auf Regatten ist die vom Club festgelegte Sportkleidung zu tragen.

§ 4 Nach Beendigung der Fahrt ist das benutzte Rudergerät zu reinigen und ebenso wie alle Riemen / Skulls / Rollsitze / Böcke / Steuer etc. an die dafür vorgesehene Stelle zurückzubringen.

§ 5 Der letzte vom Wasser kommende Ruderer (siehe Fahrtenbuch) hat liegengebliebene Riemen, Skulls und Bootsböcke aufzuräumen und die Tore aller Bootshallen zu schließen. Dabei ist unerheblich wer was zurückgelassen hat.

§ 6 Jede Fahrt und deren Ziel ist vor Antritt im Fahrtenbuch-System einzutragen und nach Beendigung auszutragen. Dort sind auch alle festgestellten Schäden sofort nach der Fahrt einzutragen.
Falls das System ausfällt wird eine handschriftliche Liste verwendet werden, wobei alle Eintragungen LESERLICH sein müssen. Das Fahrtenbuch ist ein Dokument und als solches zu behandeln.

§ 7 Als Hausrevier gilt die Mainstrecke zwischen der Staustufe Schweinfurt (km 332) und der Staustufe Ottendorf (km 345). 
Besondere Gefahrenpunkte sind zu beachten bei der Schleuseneinfahrt in Schweinfurt (km 332,6), beim „Elefantenbuckel“ vor dem Saumain (km 333,1), in der Kurve bei Mainberg (km 335-336), sowie bei den großen Buchten hinter Schonungen (km 338,2 und 339,2).

§ 8 Die Ruderordnung gilt für Gastruderer entsprechend. 

§ 9 Die wiederholte Nichteinhaltung dieser Ruderordnung führt zum Ausschluss vom Ruderbetrieb.



Sicherheit:
§ 10 Für jede Fahrt trägt ein Bootsobmann die Verantwortung. Er muss im Fahrtenbuch als solcher aufgeführt sein. 
Er ist mindestens 15 Jahre alt, hat nachgewiesen, dass er verantwortlich ein Ruderboot führen kann und kennt die Ruderordnung sowie Verkehrsverhältnisse und gesetzliche Bestimmungen für das Hausrevier. Bei unter 18 Jahren ist die schriftliche Zustimmung der Eltern erforderlich.
Obmann für Ruderer unter 15 Jahren sind die anwesenden Trainer bzw. Übungsleiter.

§ 11 Die Ruderer sowie Ob- und Steuerleute dürfen nicht durch Alkohol, Medikamente, Übermüdung oder Drogen beeinträchtigt sein.

§ 12 Die Ruderzeit ist so einzuteilen, dass die Fahrt mit Beginn der Dunkelheit beendet ist.
Ist dies nicht möglich ist die gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtung zu verwenden. Zumindest soll das Boot ein weißes, rundum sichtbares Licht führen.

§ 13 Kommt es zu einer Wetteränderung die die sichere Weiterfahrt gefährdet (z. B. Sturm oder Gewitter), ist die Fahrt abzubrechen.
Trainer, ÜL und Vorstand können bei kritischer Wetterlage das Rudern verbieten.
Bei Eisgang oder der Gefahr von Eisbildung darf nicht gerudert werden..

§ 14 Alle Fahrten sind so zu planen, dass jedes Mannschaftsmitglied im Fall einer Kenterung selbständig das Ufer erreichen kann. Ist dies nicht gewährleistet, muss die Fahrt in Begleitung eines Trainerbootes oder mit geeigneten Rettungswesten erfolgen.
Bei einer Kenterung entscheidet der Obmann, ob die Mannschaft beim Boot verbleibt oder ans Ufer schwimmt. Weiterhin ist der Obmann dazu verpflichtet, alle Unfälle an den Vorstand zu melden.

§ 15 Bei Fahrten außerhalb des Hausrevieres (Wanderfahrten) sind weitergehende Sicherheitsmaßnahmen erforderlich, die z. B. ein Sinken des Bootes und Verlust der Ausrüstung verhindern. Hier gelten die Hinweise bezüglich Rettungswesten in besonderem Maße.

§ 16 Bei Wassertemperaturen unter 15°C (spezieller Aushang am Fahrtenbuchsystem) ist für Ruderer unter 18 Jahren in allen Booten das Tragen von Rettungswesten Pflicht. Eine Befreiung von dieser Pflicht kann nur durch die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten oder bei Begleitung durch ein Trainerboot erfolgen.

§ 17 Fahrtordung:
Die Berufsschifffahrt hat absoluten Vorrang. 
1. Die Boote haben sich immer auf der rechten Seite der Fahrrinne in Fahrtrichtung zu halten. Bedingen Strömung, Wind, Raum oder Wasserstand ein anderes Steuern, so entscheidet der Obmann auf eigene Gefahr.
2. Besatzungen von steuermannslosen Booten haben sich in angemessenen Zeitabständen davon zu überzeugen, dass das Boot ohne Gefahr weiterrudern kann.
3. Um den Überholvorgang so kurz wie möglich zu gestalten, hat das langsamere Boot dem schnelleren auszuweichen.
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